
die im allg. Deliktsrecht in Verbindung mit der strafrechtlichen Schutznorm des § 263 StGB
keinen so engen Bezug zu dem Mietvertrag aufweist wie bei der „bloßen“ nebenvertrag-
lichen Pflichtverletzung. Daher scheint es gerechtfertigt, die betrügerisch handelnde Ver-
mieterin nicht in den Genuss der mietvertraglichen kurzen Verjährungsfrist kommen zu
lassen.

VI. Schadensersatzanspruch gem. § 826 BGB
M könnte gegen V einen Schadensersatzanspruch gem. § 826 BGB wegen sittenwidriger vor-
sätzlicher Schädigung haben. Voraussetzung hierfür ist, dass V in einer gegen die guten Sitten
verstoßenden Weise dem M vorsätzlich einen Schaden zugefügt hat.

Der Begriff der Sittenwidrigkeit entspricht im Wesentlichen dem des § 138 BGB (Palandt/
Sprau aaO BGB § 826 Rn. 4), wonach ein Rechtsgeschäft sittenwidrig ist, wenn es gegen das
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt (Palandt/Ellenberger aaO BGB
§ 138 Rn. 2). Dies ist bei der vorsätzlichen Aufforderung wider besseren Wissens zur Vor-
nahme von nicht geschuldeten Schönheitsreparaturen der Fall. Hiermit hatte V auch den
zumindest bedingten Vorsatz, dem M einen Schaden zuzufügen.

Zwar stand ihr Interesse im Vordergrund, eine renovierte Wohnung zu erhalten, damit hat
sie aber zwangsläufig eine Schädigung des M in Kauf genommen.

Der hierdurch entstandene Schaden ist zu ersetzen, §§ 249 ff. BGB. Damit sind die Maler-
utensilien iHv 200 EUR sowie der zu schätzende, § 287 ZPO, getätigte Arbeitsaufwand zu
ersetzen.

Der Anspruch verjährt in der Verjährungsfrist des § 199 III BGB, die noch nicht erreicht ist.
Es erscheint nicht gerechtfertigt, den Anspruch gegen den sittenwidrig Handelnden der kurzen
Verjährungsfrist zu unterwerfen (vgl. zum ähnlichen § 591 b BGB BGH WM 2001, 1571
[1573]).
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& SACHVERHALT
Der Jurastudent B benötigt kurz vor seinem Examen einige Schreibwaren und sucht daher an
einem besonders warmen und stickigen Sommernachmittag ein größeres Kaufhaus auf, das die
benötigten Produkte im ersten Geschoss anbietet. Dort befinden sich, wie auf allen anderen
Geschossen auch, Kassen. Auf dem Weg zur Kasse sieht B einige koffeinhaltige Erfrischungs-
getränke, auch die Lieblingsmarke des B ist dabei, und da er noch eine Klausurbesprechung
zum StGB vor sich hat, beschließt er auch ein solches Getränk zu kaufen.

An der Kasse angekommen legt er allerdings nur die Schreibwaren auf das Band. An die
(pfandfreie) Flasche in seiner Hand denkt er überhaupt nicht, da er im Kopf schon lange bei
den vielen spannenden Fragen des Besonderen Teils ist. Während die Angestellte des Kauf-
hauses die Waren über den Scanner zieht, spielt B gedankenverloren an dem Etikett der
Flasche herum. Er bezahlt die Schreibwaren, packt sie in seinen Jutebeutel und entfernt sich
mit der Flasche in der Hand von der Kasse. Der Angestellten des Kaufhauses ist die Flasche in
der Hand des B zwar aufgefallen, sie ging allerdings davon aus, dass dieser die Flasche
mitgebracht hat und sie nicht aus dem Kaufhaus stammt.

Auf der Rolltreppe ins Erdgeschoss kommt B auf einmal der Gedanke, dass er vergessen
haben könnte, das Getränk zu bezahlen. Sicher ist er sich aber nicht. Allerdings ist er spät dran
und hat auch einfach keine Lust noch einmal umzudrehen und beschließt deswegen, es auf sich
beruhen zu lassen.

Während er in der Klausurbesprechung sitzt, trinkt B die Flasche aus und wirft diese
hinterher weg.

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht
und Rechtsinformatik (Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
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Wie hat B sich nach dem StGB strafbar gemacht? Auf § 303 StGB ist nicht einzugehen. Alle erforderli-
chen Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. § 263 I STGB (AN DER KASSE)
B könnte sich gem. § 263 I StGB wegen Betruges strafbar gemacht haben, indem er die Flasche
an der Kasse nicht zum Bezahlen vorlegte.

Hinweis: Bei Diebstählen in Selbstbedienungsläden gilt es immer auch (zumindest kurz) auf die Abgren-
zung von Sachbetrug zu Trickdiebstahl einzugehen. In welcher Reihenfolge § 263 und § 242 StGB
geprüft werden ist dabei in der Regel unerheblich, da es hier aber – wie oft – „für“ § 242 StGB ausgehen
wird, ist es sinnvoll zunächst mit dem Betrug zu beginnen.

I. Objektiver Tatbestand
Der objektive Tatbestand des § 263 I StGB setzt das Erregen eines Irrtums durch Täuschung
voraus. Unter einer Täuschung wird die im Gesetz als Vorspiegelung falscher oder die Ent-
stellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen beschriebene Tathandlung des § 263 I StGB
verstanden. Durch die Täuschung muss kausal ein Irrtum hervorgerufen werden, also ein
Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Vorstellung des Getäuschten (Fischer, StGB, 61. Aufl.
2014, StGB § 263 Rn. 14, 18, 54).

Zunächst müsste also eine Täuschung durch B vorliegen. Ob die Täuschung ein subjektives
Element umfasst, ist umstritten (Fischer aaO StGB § 263 Rn. 14). Teilweise wird vertreten,
dass das Handeln (oder Unterlassen) des Täters auf die Verdeckung der Wahrheit gerichtet sein
muss (Rengier, Strafrecht BT 1, 15. Aufl. 2013, § 13 Rn. 19). Andernorts, dass unter Täu-
schung solche Irrtumserregungen zu verstehen seien, die auf die Schädigung eines Anderen
zielen (Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf/Arzt, Strafrecht BT, 2. Aufl. 2009, § 20 Rn. 36).
Daran fehlt es hier jedenfalls, weil B sich überhaupt keine Gedanken über die Flasche machte,
während er an der Kasse stand. Legt man dagegen einen rein objektiven Täuschungsbegriff
zugrunde, muss man zu dem Ergebnis kommen, dass die Handlung des B einen Bedeutungs-
gehalt hat („Die Flasche gehört B.“), der von der Wirklichkeit („Die Flasche gehört nicht B.“)
abweicht und deswegen eine Täuschung darstellt. Im sozialen Kontext der Situation an der
Kasse ist dies auch ein „kommunikativer Akt“, der sich maßgeblich auf das Vorstellungsbild
der Angestellten des Kaufhauses auswirkt (LK/Tiedemann, Leipziger Kommentar StGB, 12.
Aufl. 2006 ff., StGB § 263 Rn. 23).

Fraglich ist also, ob im Aufbau des Betrugs bereits dem objektiven Merkmal der Täuschung
ein subjektives Element im Sinne einer „Verdeckungsabsicht“ innewohnt. Dagegen spricht,
dass systematisch unglücklich und letztlich auch unnötig dadurch subjektive Fragen im ob-
jektiven Tatbestand beantwortet werden müssten (NK-StGB/Kindhäuser, Nomos Kommentar
StGB, 4. Aufl. 2013, StGB § 263 Rn. 58). Dafür lässt sich wohl anführen, dass so die objektive
Weite des Täuschungsbegriffes eingeschränkt werden kann und sich komplexe Situationen
leichter bereits im objektiven Tatbestand zufriedenstellend lösen lassen (etwa Loos JR 2002, 77
[78]). Letztlich geht es um die im Recht immer wieder und nicht nur im Strafrecht aufkom-
mende Frage, auf wen bei der rechtlichen Beurteilung eines Erklärungsinhaltes abzustellen ist.
Dafür den objektiven Erklärungswert und die Verkehrsauffassung zu wählen, hat sich zum
einen bewährt und entspricht zum anderen auch dem alltäglichen Umgang mit kommunikati-
ven Missverständnissen, bei denen man sich in aller Regel an dem messen lassen muss, was
man gesagt und nicht was man gemeint hat. Zuletzt scheitert die Strafbarkeit in Fällen wie
diesen in der Regel ohnehin im subjektiven Tatbestand, sodass auch kein Bedürfnis nach einer
Subjektivierung des Täuschungsbegriffes besteht.

Nach dieser hier geäußerten Ansicht liegt im Handeln des B also eine tatbestandsmäßige
Täuschung.

Darüber hinaus müsste auch ein Irrtum der Angestellten des Kaufhauses vorliegen. Sie geht
davon aus, B habe die Flasche bereits in den Laden mitgebracht. Dies ist aber nicht der Fall,
sodass ihre Vorstellung von den wahren Gegebenheiten abweicht. Sie unterliegt also einem
Irrtum.

Dieser Irrtum müsste kausal auf der Täuschung beruhen. Hätte B die Flasche nicht so in der
Hand gehalten, wie er es im vorliegenden Fall tat, sondern – zum Beispiel – auf das Band
gelegt, wäre die Angestellte des Kaufhauses nicht zu ihrem Schluss gelangt. Die Kausalität
zwischen Täuschung und Irrtum kann hier also bejaht werden.

Hinweis: An dieser Stelle ist Vorsicht geboten. Bei der Abgrenzung von Sachbetrug und Trickdiebstahl in
SB-Warenhäusern scheitert der Betrug oft am Irrtum, spätestens am Erfordernis einer (bewussten) Ver-
fügung. Im klassischen Fall im Einkaufswagen verdeckter Sachen etwa, weil derjenige, der sich gar keine

Aufbau bei Trickdiebstählen

Täuschung in SB-Kaufhäusern

Irrtum an der Kasse
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